
Angleichung ihrer Bezüge an das in den westlichen Bundeslän
dern übliche Niveau.

(Beifall bei PDS, Bündnis 90/Grüne und SPD)

Es muß eine der vordringlichsten Aufgaben des gesamtdeut
schen Gesetzgebers sein, die berufliche und soziale Gleichstel
lung der Frauen zu verwirklichen.

Meine Fraktion betrachtet es als einen schwerwiegenden Ver
lust, daß unser modernes Zivildienstgesetz, das wir uns im Er
gebnis des deutschen Herbstes geschaffen hatten, nicht an die 
Stelle der verstaubten bundesdeutschen Regelung gesetzt wor
den ist.

(Beifall bei PDS, Bündnis 90/Grüne und SPD)

Unverständlich ist auch, daß der antiquierte Paragraph 175 
des Strafgesetzbuches, der Homosexuelle diskriminiert, fortgel
ten soll.

(Vereinzelt Beifall)

In dem Zusammenhang muß ich ausdrücklich bedauern, daß 
die östlichen Bundesländer fast überall westdeutsches Recht 
übernehmen müssen, unsere Gesetze aber auch dann nicht Bun
desrecht geworden sind, wenn sie moderner und besser waren.

(Beifall)

Zu den unbefriedigten verhandelten Problemen zählen wir die 
Fragen der Eigentumsrechte, die durch den Einigungsvertrag 
vorgenommenen Einschränkungen des Kommunalvermögens
gesetzes und die Regelungen für die Landwirtschaft. Daß das ge
rade erst geschaffene Gesetz der Volkskammer über Gruppen
betriebe nicht fortgelten soll, benachteiligt unsere Bäuerinnen 
und Bauern und verringert ihre Chancen, auf dem europäischen 
Markt mit ihren Produkten zu bestehen.

Auch die an sich erfreuliche Übernahme der Verordnungen 
über Naturparks und Naturschutzgebiete in den Einigungsver- 
trag wird durch den gleichzeitig ausgesprochenen Vorbehalt be
züglich der Schaffung von Verkehrswegen relativiert.

Auch der Kulturausschuß hat in seinem Votum, meine Damen 
und Herren, wichtige Positionen nachgetragen, die vom Aus
schuß Deutsche Einheit übernommen wurden.

Hierzu gehört die Mitfinanzierung durch den Bund für Kultur
einrichtungen von nationaler und europäischer Bedeutung, die 
Anerkennung künstlerischer Berufe, die es so in den westlichen 
Bundesländern nicht gibt, und die überaus dringliche Einrich
tung einer Künstlersozialversicherung. Leider wurde der Eini
gungsvertrag auch in diesen Positionen nicht nachgebessert.

Ein weiterer Skandal unter vielen anderen aber ist es, daß das 
Rundfunküberleitungsgesetz der Volkskammer nicht als fort
geltendes Recht aufgenommen worden ist. Der Artikel 36 des 
Einigungsvertrages - darüber bestand doch Konsens - sollte 
durch dieses Gesetz ausgeformt und praktikabel gemacht wer
den. Das gerade war doch der Kern des gefundenen Kompromis
ses. Der Ausschuß Presse und Medien hat das Gesetz gemein
sam mit dem Medienministerium auf der Grundlage des Arti
kels 36 und in Absprache mit dem Bundesinnenminister novel
liert. Mir ist es völlig unverständlich, daß nun derselbe Minister 
dieses Gesetz nicht akzeptiert. Ich habe mich in meinem Aus
schuß und in meiner Fraktion für den ausgehandelten Kompro
miß nachdrücklich eingesetzt. Nun - diese persönliche Bemer
kung sei mir erlaubt, Herr Krause - fühle ich mich schlichtweg 
betrogen.

Und noch eine weitere persönliche Anmerkung zum Schluß: 
Nach dem Verhandlungsstand bis zur 2. Lesung und den zahlrei
chen Nachbesserungsvorschlägen, die aus den Ausschüssen ge
kommen waren und die wir im Ausschuß Deutsche Einheit zu
sammengefaßt und als Verhandlungsauftrag übermittelt hatten, 
war ich entschlossen, dem Einigungsvertrag trotz aller Mängel 
und gegen die mehrheitliche Meinung meiner Fraktion zuzu
stimmen. Ich wollte das, was im Interesse der Bürgerinnen und

Bürger der östlichen Bundesländer erreicht ist, nicht gefährden.

Die Ergebnisse der Nachverhandlungen, die völlig unbefriedi
gend sind und bereits erreichte Positionen wieder aufgeben, ma
chen mir nun jedoch die Zustimmung unmöglich.

Ich will die Einheit Deutschlands, und ich habe engagiert da
für gearbeitet. Aber dieser Vertrag, meine Damen und Herren, 
hat in seiner endgültigen Fassung so wesentliche Mängel, daß er 
in vielem den Bürgerinnen und Bürgern, denen ich Rechen
schaft schuldig bin, schadet.

(Vereinzelt Beifall)

Ich lehne daher mit der Mehrheit meiner Fraktion den Eini
gungsvertrag in der vorgelegten Fassung ab.

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne und PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Abgeordneter Weiß, da ist eine Anfrage von Herrn Ullmann. - 

(Dr. Ullmann: Danke!)

Dann hat als nächster Redner das Wort für die Fraktion CDU/ 
DA der Abgeordnete Krause.

Dr. Krause für die Fraktion CDU/DA:

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Die Frak
tion der CDU und des Demokratischen Aufbruchs nutzt diese 
Chance hier nicht zur Wahlkampfveranstaltung,

(vereinzelt Beifall)

weil es uns in erster Linie darum geht, sachlich zu informieren. 
Deshalb habe ich den Auftrag, zuallererst über die zusätzlichen 
Vereinbarungen, die wir ausgehandelt haben, zu informieren.

Vielleicht beginne ich mit dem Punkt, mit dem Kollege Weiß 
geendet hat: Die Hauptursache für die Nichtzustimmung zum 
Rundfunküberleitungsgesetz war, daß der Gesetzgeber in der 
DDR vergessen hatte, die Instanzen, die die Zulassung des priva
ten Rundfunks selbst ermöglichen, zu benennen. Deshalb hätte 
dieses Gesetz mit erheblichen Maßgaben in den Vereinbarungen 
nur übernommen werden können, so daß der Gesetzestext mit 
den Maßgaben selbst wesentlich weniger Sicherheit im Rund
funkbereich gebracht hätte, als der Artikel 36 jetzt Sicherheit 
bringt. Das ist der ganz sachliche und ruhig zu begründende 
Grund.

Wenn wir hier Gesetze machen, die in ihrer Fortgeltung nach 
dem 3. Oktober verfassungsrechtliche Bedenken in sich bergen, 
dann ist es schwierig für mich als Verhandiungsführer, diese 
Dinge durchzusetzen.

Neben dieser Erklärung zu diesem einen Punkt, der hier in der 
Debatte bisher eine Rolle gespielt hat, möchte ich auf Schwer
punkte der zusätzlichen Vereinbarung hinweisen.

Erstens: Es ist eine gute Ausgangsbasis für unser geeintes 
Deutschland, daß mit dieser Vereinbarung ein Verfahren für den 
weiteren Umgang mit personenbezogenen Daten des ehemali
gen MfS/AfNS gefunden wurde.

Es ist die zweitbeste Lösung, und durch den Abgeordneten 
Gauck unterstützt, war unser Vorschlag und unser Verhand
lungsstandpunkt natürlich, das Gesetz, in der Volkskammer be
schlossen am 28.8., als fortgeltendes Recht zu formulieren, mit 
Ergänzungen, die verfassungsrechtliche Bedenken aus bundes
deutscher Sicht hätten ausschließen können. Aber Verhandlun
gen müssen, damit ein Verhandlungsergebnis zum Sachgegen- 
stand auch notwendig wird, in Kompromissen dann den Konsens 
finden.
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